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Allgemeinverfügung 
 

Teilaufhebung der Allgemeinverfügung vom 14. Mai 2020  
zum Schutz der Bevölkerung  

vor Infektionen mit dem Virus SARS-CoV-2 (sog. „Corona-Virus“) 
 

 
Nach § 28 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von 
Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz – IfSG) in 
Verbindung mit § 3 Abs. 1 des Gesetzes zur Regelung besonderer Hand-
lungsbefugnisse im Rahmen einer epidemischen Lage von nationaler oder 
landesweiter Tragweite und zur Festlegung von Zuständigkeiten nach dem 
Infektionsschutzgesetz (Infektionsschutz- und Befugnisgesetz – IfSBG 
NRW) wird angeordnet: 
 

01. die mit Ziffer 1. a) der Allgemeinverfügung vom 14. Mai 
2020 zum Schutz der Bevölkerung vor Infektionen mit dem 
Virus SARS-CoV-2 (Az.: 07-32/3 Corona 06) angeordnete 
Untersagung,  

 
  in Verkaufsstellen, Gaststätten oder sonstigen Einrich-

tungen alkoholische Getränke, die zum Verzehr außer Haus 
bestimmt sind, zu verkaufen 

 
 wird aufgehoben. 
   
02. diese Allgemeinverfügung wird gemäß § 41 Abs. 3 und 4 

Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen (VwVfG NRW) öffentlich bekannt gemacht und gilt 
mit dem auf die Bekanntmachung folgenden Tag als bekannt 
gegeben, 
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Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe Klage erhoben werden. Die Klage ist bei dem Verwaltungsge-
richt Düsseldorf (Bastionstraße 39, 40213 Düsseldorf) zu erheben. 
 
In Vertretung 
 
gez. 
Christian Zaum 
Beigeordneter 
 
 
 
 


